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0 VORWORT

Die für diesen Vertrag verbindliche Version der „Allgemeinen Angebotsbestimmungen, ständigen und 
technischen Vertragsbestimmungen“ (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NÖ Landesregierung, 
Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen ist auf der Website 
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-
Liegenschaften/Allgemeine Vertragsbedingungen Gruppe Strasse.html erhältlich.  

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage. 

0.1 HINWEIS 

Durch die baulosspezifische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die 
Nummerierung der Überschriften (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil 
nichtzutreffende Überschriften ausgeblendet werden. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen ausgefüllte/markierte Felder  bzw.  bzw. welche 

in schwarzer Schriftfarbe vorhanden sind, gelten ausschließlich diese Textpassagen bzw. Absätze. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen KEINE ausgefüllten/markierten Felder  bzw.  
bzw. welche in hellgrauer Schriftfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen 
bzw. Absätze NICHT. 
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Wertung der Zuschlagskriterien vorliegen bzw. diese Angaben nicht nachvollziehbar sind, werden für 
dieses Zuschlagskriterium diesem Bieter keine Punkte vergeben. 

2.3.3 Regelung bei Preis- und/oder Punktegleichheit 

Im Fall von Punktegleichheit im Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, der den 
niedrigeren Preis angeboten hat. 

Im Fall von Preisgleichheit im Billigstbieterverfahren oder bei Preis- und Punktegleichheit im 
Bestbieterverfahren bekommt jener Bieter den Zuschlag, dessen nächstgelegener Firmensitz die kürzeste 
Distanz zur Baustellenmitte aufweist. 

2.3.4 Vertragsstrafe bei Nichterfüllen von Zuschlagskriterien 

Für den Fall des Nichterfüllens einzelner oder mehrerer mit den Zuschlagskriterien bewerteten und vom 
Bieter angebotenen Leistungszusagen (zum Angebotszeitpunkt), werden dem betroffenen Auftragnehmer 
die Vertragsstrafen (siehe Pkt. 4.2.2.3) abgezogen. 
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND –REIHENFOLGE 

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 „Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen für Bauleistungen 
an Straßen“ sowie die „ständigen und technischen Vertragsbestimmungen“ (Kapitel 3 und 5 der AVB, 
Version: 2024-12-09) des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen 
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage. 

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender 
Reihenfolge: 

1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme, 
Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.); 

2. die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4); 

3. die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB); 

4. die Ständigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB); 

5. das Leistungsverzeichnis; 

6. die mit dem Beschaffungsportal übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme 
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplänen der Abteilung Brückenbau, 
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prüfbuch und den Infoblättern. 
Bei Widersprüchen innerhalb dieser übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die 
Reihenfolge der Aufzählung im Beschaffungsportal. 

7. die Regelpläne der Abteilung Brückenbau; 

8. der technische Bericht u. dgl.; 

9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Brückenbestandspläne 

10. die ÖBV- und ÖGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) 
technischen Inhaltes; 

11. die Normen technischen Inhaltes; 

12. die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten 
Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten; 

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01; die Bezugnahme in dieser RVS auf die ÖNORM B 2110, 
Ausgabe 2013-03-15, gilt als Bezugnahme auf die ÖNORM B 2110, Ausgabe 2023-05-01. 

14. die ÖNORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01; 

15. die ÖNORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01; 

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes; 

17. das Baulosspezifisches Prüfbuch und die Infoblätter.  
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• Detailentwurf Lageplan Baugrube 
In diesem Lageplan sind die für den Verkehr freizuhaltenden Breiten/Flächen dargestellt und zu 
berücksichtigen! 
Beilage: 5151.02-04_2025_01_DE2025_Baugrube_2025-10-08.pdf 

 
Die übermittelten / übergebenen Unterlagen betreffend Verkehrsführungen sind ggf. nach Erfordernis zu 
adaptieren. 

 
Der Baulosbereich befindet sich im Ortsgebiet von Völlerndorf. Es ist daher auch mit erhöhtem Fußgänger- 
und Radverkehr zu rechnen. 

 
Im Baubereich anbindende Verkehrswege bzw. Verkehrsrelationen: 

• Hauszufahrten 

• Gemeindestraße 1 (unbenannt) 

• Gemeindestraße 2 (Völlerndorf) 

• Gehwegrelation Fußgänger 

Es wird dezidiert darauf hingewiesen, dass die Zufahrtsmöglichkeiten zu den o.a. Gemeindestraßen 
bzw. Liegenschaften ständig gewährleistet werden muss. In diesem Zusammenhang wird auf die 
erforderlichen Breiten gem. Planbeilage Detailentwurf Lageplan Baugrube hingewiesen. 
Bautechnisch erforderliche kurzzeitige Sperren (z.B. Querungen Einbautenverlegungen), sind 
möglichst kurz zu halten (z.B. mittels Überplattungen, etc.) und mit den betroffenen Anrainern 
zeitgerecht zu koordinieren. Dies beinhaltet auch die provisorische Wegerhaltung (z.B. im Bereich 
von Leitungsgräben - laufende Materialergänzung). 

 

INFORMATION betroffener Anrainer bzw. Betriebe: 

Durch die Bauarbeiten direkt bzw. mittelbar betroffenen Anrainer, landwirtschaftlichen Betriebe sind 
nachweislich von den Behinderungen in Kenntnis zu setzen. Überdies ist im Zuge der Bauabwicklung 
laufend Kontakt zu halten (z.B. nicht mögliche bzw. eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten im Zuge der 
Dückerherstellung bzw. der Einbautenumlegungen). 

 

Vorinformation Verkehrsteilnehmer – Verkehrsbehinderungen „SPERRE“ (sh. auch Umleitungsplan) 

Im gegenständlichen Bauvorhaben ist eine Vorinformation der Verkehrsteilnehmer mittels Vorinformat- 
ionstafeln (Größe mind. 150 cm x 100 cm; Anzahl 3 Stück; Gestaltung und Textierung ist mit dem AG 
abzustimmen sowie Vorentwürfe zur Genehmigung vorzulegen) durchzuführen. Der Aufstellungszeitraum 
definiert sich mit mindestens 14 Tagen vor geplanten Baubeginn bis Beendigung der vertragsgemäßen 
Lieferung(en) und Leistung(en). 

 

Umleitungsführung (sh. auch Umleitungsplan) 

Im gegenständlichen Bauvorhaben ist eine Umleitungsführung der Verkehrsteilnehmer mittels 
Vorinformationstafeln (Größe mind. 150 cm x 100 cm; Anzahl 3 Stück; Gestaltung und Textierung ist mit 
dem AG abzustimmen sowie Vorentwürfe zur Genehmigung vorzulegen) durchzuführen. Der 
Aufstellungszeitraum definiert sich mit mindestens 14 Tagen vor geplanten Baubeginn bis Beendigung 
der vertragsgemäßen Lieferung(en) und Leistung(en). 

Umleitungsführung - Straßenzüge: 

Die Umleitungsführung während der Sperre des Baubereiches ist über die L5151 – L5171 – L5152 – L5170 
– L5159 – L5157 – L5151 vorgesehen. (sh. Umleitungsplan) und dient als Basis zur Bewilligung nach § 90 
StVO! 

 

Verkehrsführungen 

• Verkehrsführung im Bereich Völlerndorf – außer Gehwegrelation Fußgänger 
Sämtliche Verkehrsführungserfordernisse (Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel, 
Bodenmarkierungen, Wegweisungen, Großtafeln, Leitbacken, Blinklichter, etc.) sind 
Leistungsgegenstand und in die entsprechenden Positionen der LG 0209 einzurechnen. 
 

• Verkehrsführung im Bereich Völlerndorf - Gehwegrelation Fußgänger 
Die Herstellung der provisorischen Gehwegbrücke inkl. Verbindung der Gehwegrelation 
von der Landesstraße zur Gemeindestraße erfolgt durch die Brückenmeisterei St. Pölten, 
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Obergruppe 02 (Gemeinde Gerersdorf; Wasserleitung – Straßenbeleuchtung) 
Anteilige Kosten an Einbautenumlegungen bzw. Sicherungen bzw. Neuherstellung einer Wasserleitung, 
sowie anteilige Kosten der LG 02 Baustellengemeinkosten - entsprechend den der Ausschreibung 
beiliegenden Plänen, Bescheiden, Verträgen und Unterlagen. 
 
Das eigentliche Kabelmaterial Straßenbeleuchtung wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.  
 

Obergruppe 03 (Netz NÖ – EVN, Strom) 
Anteilige Kosten an Einbautenumlegungen bzw. Sicherungen, sowie anteilige Kosten der LG 02 
Baustellengemeinkosten - entsprechend den der Ausschreibung beiliegenden Plänen, Bescheiden, 
Verträgen und Unterlagen. 
 
Das eigentliche Kabelmaterial wird von der Netz NÖ zur Verfügung gestellt. 
 
20KV Leitung: 3x 1x 240 mm² (Kupfer) 
Niederspannung: 4x 150 mm² (Aluminium) 
 

Die Vergabe erfolgt an den Gesamtbestbieter wobei die Auftragserteilung und die Abrechnung getrennt 
nach den Obergruppen durchgeführt wird. Die Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung erfolgt durch das 
Land NÖ für sämtliche Obergruppen (OG01, OG02, OG03 und OG 04). 
 
Die Bauaufsicht über die gesamten Bauarbeiten obliegt der NÖ Straßenbauabteilung 5. Die Bauarbeiten 
der einzelnen Obergruppen sind gemeinsam durchzuführen. 

4.4.6 Kriegsrelikte 

Seitens des AG wurde im Vorfeld eine vertiefte Vorstudie gemäß ONR 24406-1 beauftragt bzw. 
durchgeführt. Das Ergebnis liegt der Ausschreibung bei. 

4.4.7 Wasserhaltung 

Das im Zuge der Arbeiten anfallende Wasser ist ggf. entsprechend zu reinigen. (z.B. Versitz Mulden mit 
Vlies ausgekleidet und kontrollierte Versickerung bzw. Rückgabe an Vorfluter). Sämtliche damit 
verbundenen Kosten (Reinigen der Mulde, mehrmaliges wechseln der Vlieseinlage, wegschaffen 
Absetzgut bzw. Vlies, etc.) sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 
 

4.4.8 Arbeiten im Hochwasserfall 

Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist auf etwaige Hochwässer zu achten. Für sämtliche Arbeiten ist 
vor Baubeginn ein Hochwasseralarmplan zu erstellen und dem AG vorzulegen. Sämtliche anfallenden bzw. 
resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern für 
dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

4.4.9 Bauausführung im Einvernehmen mit der Abteilung Wasserbau 

Die Bauausführung im Abflussprofil und im Sohlenbereich des Halterleithenbaches hat im Einvernehmen 
mit der Abteilung Wasserbau zu erfolgen. Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. 
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) 
Position(en) im Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

4.4.10 Baustelleneinrichtungs- bzw. Lagermöglichkeiten – beengte Platzverhältnisse 

Es besteht ein begrenztes Angebot an Baustelleinrichtungsflächen und somit begrenzte 
Lagerungsmöglichkeiten. Darüber hinaus wird auf die beengten Platzverhältnisse hingewiesen. Zusätzliche 
Flächen für die Baustellenabwicklung (Zwischenlagerungen, Baustelleneinrichtung, Manipulationsflächen, 
etc.) liegen im Sphärenbereich des Auftragnehmers. Bei jenen Positionen die eine Verfuhr im 
Baustellenbereich vorsehen, sind die (getrennte) Lagerung bis zur Wiederverwendung mit den 
angebotenen Preisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. O.a. Flächen zählen zum Bau- 
bzw. Baustellenbereich. Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind 
in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im 
Leistungsverzeichnis enthalten ist (sind). 

4.4.11 Ver-, Auf-, Hinterfüllungen, etc. 

Die Maximale Verrechnungsgrenze (blau eingefärbt) ist im „Detailentwurf Lageplan Baugrube“ – Einlage 
Nr. 5151.02-04/25 angegeben. Darüber hinaus gehende Mehrmassen bzw. Fehlmassen werden nicht 
gesondert vergütet und sind einzukalkulieren. Mehrmassen bzw. Fehlmassen auf Grund des tatsächlich 
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getätigten Aushubes gegenüber dem Abrechnungssoll gem. Ausschreibung sind mit gleicher Auffüllung 
(Füllbeton, Monokornbeton, etc.) – wie im angrenzenden Projektsbereich vorgesehen, durchzuführen.  

4.4.12 Erschwernis für Abtreppungen 

Die Erschwernisse für die ggf. erforderliche Herstellung von Abtreppungen sind in die Einheitspreise 
einzurechnen. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.13 Geländer 

Das erforderliche endgültige Geländer wird durch die Brückenmeisterei St. Pölten produziert und in situ 
montiert. Der Zeitpunkt der Möglichkeit der Naturmaßnahme ist bekannt zu geben. Der Montagezeitpunkt 
ist mit der Brückenmeisterei St.Pölten zu koordinieren. Erforderliche provisorische Absturzsicherungen, 
etc. sowie sämtliche allfällige Mehraufwendungen und Erschwernisse (z.B. zeitgleiches Arbeiten, etc.) sind 
in die LV-Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.  

4.4.14 Zu LG 04 „Untergrunderkundungen“ 

Das Einrichten und Räumen für Untergrunderkundungen wird nicht gesondert vergütet. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.15 Zu LG 06 „Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten“, 08 Gräben für Rohrleitungen und Kabel sowie 
LG19 „Baugrubenaushub und Baugrubensicherung“ 

Die Wahl der Baugrubensicherung obliegt dem AN. Die Abrechnung erfolgt gemäß Regelblatt zur 
LB Verkehr und Infrastruktur (LB-VI) – Regelblatt 19.01-1 (Details sind den der Ausschreibung beiliegenden 
Plangrundlagen zu entnehmen). 

Erschwernisse bzw. Mehrkosten bedingt durch die Einbautensituation(en) werden dann abgegolten, wenn 
sich diese innerhalb der Abrechnungsgrenzen gemäß Regelblatt zur LB Verkehr und Infrastruktur (LB-VI) 
– Regelblatt 19.01-1 befinden. 

Sämtliche anfallenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten (Abstimmung mit Einbautenträgern, Aushub, 
händischer Aushub, Sicherungen, prov. Verlegungen, Rückverlegungen, Wiederinstandsetzung der 
Kabelzonen bzw. Bettungen, Kabelwarnbänder, Abdeckplatten, etc.) auf Grund vorhandener Einbauten in 
diesem Bereich sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert 
vergütet. 

4.4.16 Abtragsarbeiten - Aushubpositionen (Baugrubenaushub, Wandmaueraushub, 
Lockerbodenaushub, Aushub Bodenauswechslung, etc.) 

Mit den Positionen gem. Leistungsverzeichnis sind sämtliche Mehrkosten bzw. Erschwernisse infolge z.B. 
ggf. klebrigen Boden, ggf. Unterwasseraushub, Schöpfboden, etc. abgegolten und werden nicht gesondert 
vergütet. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.17 Abbrucharbeiten bestehendes Brückenobjekt – Schutzgerüst 

Bei sämtlichen Abbrucharbeiten der alten Brücke ist durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass 
das Gerinnebett bzw. Gerinne Bereich (inkl. Böschungsbereiche) von Bauschutt bzw. Bauteilen frei bleiben 
und den Vorgaben des Wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides entsprochen wird. 

Sämtliche anfallenden Kosten bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten aus diesem Titel 
werden mit den LV.-Positionen 021007B sowie 021008A abgegolten und sind in diesen Positionen zu 
kalkulieren. 

4.4.18 Zu LG 90 Prüfungen 

Um den stetigen Bauablauf zu gewährleisten wurden durchzuführende Prüfungen die der Sphäre des AG 
zuzuordnen sind, in der Bauausschreibung inkludiert. Der AG hat diese zeitgerecht zu avisieren bzw. 
koordinieren. Hiermit sind unabhängige akkreditierte Prüfstellen (Identitätsprüfungen bzw. Luftporengehalt, 
Rauheiten, Betonfeuchte,....), unabhängige Zivilingenieure für Bau und Bauingenieurwesen (Schalungs- 
und Bewehrungsmaßnahmen), sowie ggf. unabhängige Zivilingenieure für Bau und Bauingenieurwesen 
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Fachgebiet Geotechnik, Bodenmechanik (ggf. Baugrubenbeschau) zu betrauen. 
Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten wie auch 
Probenherstellungen, Probenvorbereitung, etc.  (Reisekosten, zeitgebundene Kosten, 
Probelwürfelherstellung, deren Lagerung, Transporte, etc.) sind in die Einheitspreise der entsprechenden 
LV-Positionen der LG 90 einzukalkulieren. 

4.4.19 Zu LG 51 Böschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern 

Die in den Planunterlagen dargestellten Ausführungen betreffend Ansatzstein, Böschungspflaster, 
Bachsohle, Niederwasserrinne stellen Schematiken der prinzipiellen Ausführung dar.  

Einbindetiefe Ansatzsteine: 

Die Einbindetiefe der Ansatzsteine inkl. allfälliger Unter-/Hinterbettung wird mit 80 cm (Höhe ab 
Niederwasserrinne) festgelegt. Ausgenommen hiervon sind ggf. Bereiche des Einbautendückers sowie im 
Bereich von Einbautenquerungen. 

Ansatzsteine Bereich Widerlager (Objektbereich): 

Die Ausführung des Ansatzsteines erfolgt im Widerlagerbereich mittels Wasserbausteinen HMB 300/1000 
kg auf 20 cm Betonunterbettung (Beton C25/30 B5). Die Steingröße ist derart zu wählen, dass der 
vorgesehene Gerinnequerschnitt erreicht wird. Auf den Vorsprung des Fundamentes wird in diesem 
Zusammenhang hingewiesen. 

Die Fugenverfüllung (Beton C25/30 B5) ist hierbei max. bis 25 cm unter die Steinoberkante zu führen. Der 
Fugenbereich bis zur Steinoberkante ist mit humösen bzw. Bachsohlenmaterial zu verfüllen. Der 
Fugenbereich ist einzuschlämmen. 

Ansatzsteine südöstlicher Bereich bei Gemeindestraße: 

Die Ausführung des Ansatzsteines erfolgt in diesem Bereich mittels Wasserbausteinen HMB 1000/3000 kg 
auf 20 cm Betonunterbettung. Die Steingröße ist derart zu wählen, dass der vorgesehene 
Gerinnequerschnitt erreicht wird. Die Fugenverfüllung (Beton) ist hierbei max. bis 25 cm unter die 
Steinoberkante zu führen. Der Fugenbereich bis zur Steinoberkante ist mit humösen bzw. 
Bachsohlenmaterial zu verfüllen. Der Fugenbereich ist einzuschlämmen. 

Ansatzsteine restlicher Vorhabensbereich: 

Die Ausführung des Ansatzsteines erfolgt in diesem Bereich mittels Wasserbausteinen HMB 1000/3000 
kg. Die Steingröße ist derart zu wählen, dass der vorgesehene Gerinnequerschnitt erreicht wird. Als 
Unterbettungsmaterial ist Kantmaterial C90/3 – Korngruppen 32/63 im erforderlichen Ausmaß zu 
verwenden. 
Die Fugenverfüllung (Kantmaterial C90/3 Korngruppen 32/63) ist hierbei max. bis 25 cm unter die 
Steinoberkante zu führen. Der Fugenbereich bis zur Steinoberkante ist mit humösen bzw. 
Bachsohlenmaterial zu verfüllen. Der Fugenbereich ist einzuschlämmen. 

 
Böschungspflaster südöstlicher Bereich bei Gemeindestraße: 

Die Ausführung des Böschungspflasters erfolgt in diesem Bereich dem Grunde mittels Wasserbausteinen 
HMB 300/1000 kg sowie Wasserbausteinen LMB 60/300 auf 20 cm Betonhinterbettung mittels 
Einkornbeton 16/32 – 100 kg Zement/m³. Die Steingrößen sind derart zu wählen, dass der vorgesehene 
Gerinnequerschnitt erreicht wird. Die Fugenverfüllung (Einkornbeton 16/32 – 100 kg Zement/m³) ist hierbei 
max. bis 25 cm unter die Steinoberkante zu führen. Der Fugenbereich bis zur Steinoberkante ist mit 
humösen Material zu verfüllen. 

Böschungspflaster Bereich Wasserausleitungen: 

Die Ausführung des Böschungspflasters erfolgt in diesem Bereich dem Grunde mittels Wasserbausteinen 
HMB 300/1000 kg sowie Wasserbausteinen LMB 60/300 auf 20 cm Betonhinterbettung mittels Beton 
C25/30 B5. Die Steingrößen sind derart zu wählen, dass der vorgesehene Gerinnequerschnitt erreicht wird. 
Im Bereich Wasserausleitungen ist das Böschungspflaster leicht muldenförmig auszubilden. 
Die Fugenverfüllung (Beton C25/30 B5) ist hierbei ca. 0 cm (Muldenrand) – ca. 5 cm (Muldenmitte) unter 
die Steinoberkante zu führen. Der Fugenbereich bis zur Steinoberkante ist mit humösen Material zu 
verfüllen und einzuschlämmen. 

Böschungspflaster Bereich Widerlager: 

Die Ausführung des Böschungspflasters erfolgt in diesem Bereich dem Grunde mittels Wasserbausteinen 
LMB 60/300 auf Betonhinterbettung (Beton C25/30 B5). Die Steingrößen sind derart zu wählen, dass der 
vorgesehene Gerinnequerschnitt erreicht wird. Die Fugenverfüllung (Beton C25/30 B5) ist hierbei max. bis 
15 cm unter die Steinoberkante zu führen. Der Fugenbereich bis zur Steinoberkante ist mit humösen 
Material zu verfüllen. 

Böschungspflaster restlicher Vorhabensbereich: 
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Die Ausführung des Böschungspflasters erfolgt in diesem Bereich mittels Wasserbausteinen HMB 
300/1000 kg. In Zwickelbereichen mittels LMB 60/300. Die Steingröße ist derart zu wählen, dass der 
vorgesehene Gerinnequerschnitt erreicht wird. Die Fugenverfüllung (Kantmaterial C90/3 Korngruppen 
32/63) ist hierbei max. bis 25 cm unter die Steinoberkante zu führen. Der Fugenbereich bis zur 
Steinoberkante ist mit humösen Material zu verfüllen. 

 
Bachsohle (Dückerbereich, Objektbereich bis jeweils Ende Niederwasserrinne) 

Die Ausführung der Bachsohle erfolgt in diesem Bereich mittels Wasserbausteinen HMB 300/1000 kg. Die 
Steingröße ist derart zu wählen, dass der vorgesehene Gerinnequerschnitt erreicht wird. Allfälliges 
Unterbettungsmaterial (Kantmaterial C90/3 Korngruppen 32/63) ist einzurechnen. Der Fugenbereich bis 
zur Steinoberkante ist mit Bachsohlenmaterial aus dem Bestand zu verfüllen und einzuschlämmen. 

 
Wichte Wasserbausteine: 

Die Wichte der dieser LG zugeordneten LV-Positionen wird mit 2,0 t/m³ festgelegt. 

 

4.4.20 Vermessungen, Absteckungen, Schalungsabnahme 

Nachstehende Lieferungen und Leistungen bilden u.a. die Basis zur Betonierfreigabe bzw. sind u.a. bei 
den zu erstellenden Bestandsplänen (sh. auch Punkt 3.29 „Rechnungslegung – Allgemeines....“ der 
Allgemeinden Angebotsbestimmungen, ständige und technische Vertragsbestimmungen (AVB)). 

• Vermessungen, Absteckungen, Plandarstellungen – Generell (vor- und während Bau) 
Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Vermessungen und Absteckungen inkl. ggf. 
erforderliche Versicherungen sowie Prüfung zur gegebenen Bestandssituation. 

• Planbeilage: Detailentwurf; Schalplan – Fundierung inkl. Schalungsabnahme 
geodätische Vermessung, Bearbeitung, Plantechnische Darstellung im „Detailentwurf; Schalplan 
– Fundierung“ mit Angaben zur Solllage in Lage und Höhe. 

• Planbeilage: Detailentwurf; Schalplan – Widerlager/Flügelmauer inkl. Schalungsabnahme 
geodätische Vermessung, Bearbeitung, Plantechnische Darstellung im „Detailentwurf; Schalplan 
– Widerlager/Flügelmauer“ mit Angaben zur Solllage in Lage und Höhe. 

• Planbeilage: Detailentwurf; Schalplan – Tragwerk inkl. Schalungsabnahme 
geodätische Vermessung, Bearbeitung, Plantechnische Darstellung im „Detailentwurf; Schalplan 
– Tragwerk“ mit Angaben zur Solllage in Lage und Höhe. (=Abnahme Ebenheit von 
Betontragwerken unter der Abdichtung sowie Abnahme Neigungsverhältnisse von 
Betontragwerken unter der Abdichtung) 

• Planbeilage: Detailentwurf; Schalplan – Randbalken inkl. Schalungsabnahme 
geodätische Vermessung, Bearbeitung, Plantechnische Darstellung im „Detailentwurf; Schalplan 
– Randbalken“ mit Angaben zur Solllage in Lage und Höhe. 

• Einbautenlageplan 

o Marktgemeinde Gerersdorf (Wasserleitung „neu“, Wasserleitung Hydrant „neu“, 
Straßenbeleuchtung) 
Darstellung des Bestandes gemäß „Detailentwurf – Lageplan“. Geodätische Vermessung 
der neu hergestellten Einbauten (Leitungen, inkl. Schieber und Hydranten) Bearbeitung 
inkl. der Art der Leitung, Plantechnische Darstellung im „Detailentwurf – Lageplan“ mit 
Angabe in Lage und Höhe. 

o Netz NÖ - EVN 
Darstellung des Bestandes gemäß „Detailentwurf – Lageplan“. Geodätische Vermessung 
der neu hergestellten Einbauten (Leitungen, Erdung) Bearbeitung inkl. der Art der 
Leitung, Plantechnische Darstellung im „Detailentwurf – Lageplan“ mit Angabe in Lage 
und Höhe. 
 

• Vermessung,Plandarstellungen – nach Baufertigstellung 
Geodätische Vermessung (Drohnenvermessung) des Baufeldes inkl. Bilddaten, Bearbeitung 
sowie plantechnischer Darstellung. 

 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 
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4.4.21 Schalungsausführung(en) 

• Fundamentschalung 
Diese kann segmentförmig ausgeführt werden, wobei eine Anpassung der im „Schalplan – 
Fundierung“ angegebenen Segmentlängen auf die zum Einsatz vorgesehenen Schalelemente 
zulässig ist und dies bewehrungstechnisch möglich ist., sofern dies mit den B. 

• Widerlager – Flügelschalung 
Diese kann segmentförmig ausgeführt werden, wobei eine Anpassung der im „Schalplan – 
Widerlager/Flügelmauer“ angegebenen Segmentlängen auf die zum Einsatz vorgesehenen 
Schalelemente zulässig ist. Auf das darüber liegende Tragwerk und die Bewehrung ist hierbei 
Bedacht zu nehmen bzw. zu berücksichtigen. 

• Tragwerksschalung 
entsprechend Plangrundlage 

• Randbalkenschalung 
entsprechend Plangrundlage 
 

Eine segmentförmige Ausbildung für Tragwerksschalung und Randbalkenschalung ist in Abstimmung und 
nach Freigabe durch den AG grundsätzlich möglich, wobei die Abweichungen zu den Radien / 
Rundungen gering zu halten sind und die Segmente ein einheitliches Schalbild ergeben müssen. 
 
 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.22 Bewehrungsausausführung(en) 

Es wird dezidiert darauf hingewiesen, dass Bewehrungsteile auf Grund der Brückengeometrie einen 
Biegeradius aufweisen. Darüber hinaus wird es gegebenenfalls erforderlich (z.B. Längsbewehrung 
Randbalken) Bewehrungseisen mit einem Biegeradius zu versehen. 
Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 

4.4.23 Zusätzliche Detail- und Ausführungsunterlagen 

Grundlage für die Ausführung sind die der Ausschreibung beiliegenden Unterlagen. Gegebenenfalls 
zusätzlich erforderliche Detail- und Ausführungsunterlagen sind in Abstimmung mit der ÖBA vom 
Auftragnehmer zu erstellen (Baugrubensicherung, Lehrgerüst, Niederwasserrinne, Neigungen, 
Verschnittbereiche zu den Bestandsverhältnissen, Detailsituierung Post- und Briefkästen, etc.) 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.24 Wasserleitung(en) 

Die Unterbrechung der Versorung (Trinkwasser) ist auf ein Minimum zu reduzieren. Der Zeitraum der 
geplanten Unterbrechung ist zeitgerecht bekannt zu geben. Die Druckprüfung ist zeitgerecht zu 
organisieren. Nach der Desinfektion der Leitung(en) erfolgt eine Wasserbeprobung (Bakteriologische 
Trinkwasseruntersuchung). Diese (Wasserbeprobung) wird vom AG gesondert beauftragt und der Zeitraum 
der Probenahme ist dem AG zeitgerecht mitzuteilen. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.25 Netz NÖ Versorgungsleitungen 

Die Unterbrechung(en) der Versorgung (Netz NÖ) ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

Vorlaufzeiten für Umspleisungen: 

20 KV Leitung: mind. 1 Monat 

Niederspannungsleitung: mind. 1 1/2 Wochen 

Der Zeitraum der geplanten Unterbrechung ist zeitgerecht bekannt zu geben. 

Seitens der Netz NÖ werden nach Fertigstellung der Kabelarbeiten entsprechende Messungen (Erdung, 
etc.) durchgeführt. 
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Der Zeitpunkt der Möglichkeit dieser Messungen ist zeitgerecht bekannt zu geben. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.26 Netz NÖ Personal, Fachunternehmen 

Die mit Planung, Errichtung und Erstprüfung beauftragten Fachunternehmen müssen die für die 
Durchführung der Arbeiten erforderlichen berufsrechtlichen, technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen erfüllen. Das mit der Durchführung der Arbeiten beauftragte Fachunternehmen muss 
über das erforderliche und fachlich qualifizierte Personal verfügen. Die sach- und fachgerechte 
Durchführung der Leistungen ist durch das Fachunternehmen hinsichtlich der sicherheitsrelevanten 
Anforderungen sowie den Regeln der Technik eigenverantwortlich zu überprüfen und die Einhaltung der 
das Gewerk betreffenden Gesetze, Verordnungen, Bescheide, privatrechtlichen Vereinbarungen, Normen 
und Richtlinien im Rahmen der Dokumentation zu bestätigen. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

 

4.4.27 Bauzeitplan 

Seitens des AN ist bis spät. 2 Wochen vor Baubeginn ein Detaillierter Bauzeitplan zu übergeben, aus dem 
der örtliche und zeitliche Ablauf der einzelnen Arbeiten ersichtlich ist. Maßgeblich hierbei sind u.a. die 
Terminlichkeiten für Umspleistätigkeiten, Verkehrssperren Gemeindestraßen, etc. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.28 Bauzeitplan 

Für den Auftraggeber wird im Baufeld ein Baubüro (kleine Bauhütte für ÖBA und Bauwart) etabliert. Die 
Stromversorgung (Licht, Heizstrahler elektrisch) hat auf Baudauer durch den AN zu erfolgen. 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

4.4.29 Datenformate und Pläne (Ergänzung zu Pkt. 3.29) 

Digital erstellte Pläne sind in einem Bricscad Version 24.X verarbeitbarem Format zu erstellen. 

Der AN hat von allen Plänen folgende Dateien zu liefern: 

➢ Dateien im Format *.dwg (zu jeder Datei ist auch das notwendige Plot Konfiguration File im Format 
*.stb oder *.ctb zu erstellen und xref zu übermitteln) 

➢ HPGL2-Plotdateien im Format *.plt 

➢ im Format *.pdf 

Sämtliche anfallenden bzw. resultierenden Erschwernisse bzw. Mehrkosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern für dessen Abgeltung keine gesonderte(n) Position(en) im Leistungsverzeichnis 
enthalten ist (sind). 

 

 

 


